
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/12/17 5Ob54/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1991

Norm

MRG §16 Abs1 Z2

Rechtssatz

"Neuscha2ung" im Sinne des § 16 Abs 1 Z 2 MRG setzt nicht voraus, daß ein konkretes Bestandobjekt physisch

untergegangen ist; es genügt, daß es für den bestimmungsgemäßen Zweck unbrauchbar geworden ist. Bei schwerer

Beschädigung wesentlicher allgemeiner Teile des Hauses, die für den betre2enden Mietgegenstand wichtig sind,

kommt die Neuschaffung dieser allgemeinen Teile des Hauses einer Neuschaffung des Bestandgegenstandes gleich.
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